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gung des Ergebnisdokuments der Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Ent-
wicklung „Die Zukunft, die wir wollen“8, insbesondere der Beschlüsse betreffend die Kata-
strophenvorsorge, 

 in Bekräftigung ihrer Resolution 70/1 vom 25. September 2015 „Transformation un-
serer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“, in der sie einen umfassenden, 
weitreichenden und die Menschen in den Mittelpunkt stellenden Katalog universeller und 
transformativer Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung verabschiedete, ihrer 
Verpflichtung, sich unermüdlich für die volle Umsetzung dieser Agenda bis 2030 einzuset-
zen, ihrer Erkenntnis, dass die Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und Dimensio-
nen, einschließlich der extremen Armut, die größte globale Herausforderung darstellt und 
eine unabdingbare Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung ist, und ihres Bekennt-
nisses dazu, die nachhaltige Entwicklung in ihren drei Dimensionen – der wirtschaftlichen, 
der sozialen und der ökologischen – in ausgewogener und integrierter Weise herbeizuführen 
und auf den Erfolgen der Millenniums-
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 in der Erkenntnis, wie wichtig die Förderung einer Politik und einer Planung ist, die 
Widerstandsfähigkeit aufbauen und das Risiko einer Vertreibung im Kontext von Katastro-
phen verringern, unter anderem durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit, 

 Kenntnis nehmend von der Abhaltung der Internationalen Konferenz über die Umset-
zung der Gesundheitsaspekte des Sendai-Rahmens für Katastrophenvorsorge 2015-2030 am 
10. und 11. März 2016 in Bangkok, auf der die Bangkoker Grundsätze zur Umsetzung der 
Gesundheitsaspekte des Sendai-Rahmens angenommen wurden, durch die als Beitrag zum 
Sendai-Rahmen widerstandsfähige Gesundheitssysteme entstehen sollen, 

 unter Hinweis auf den Strategischen Plan der Vereinten Nationen für Wälder (2017-
2030)10 und in der Erkenntnis, dass Wälder wesentliche Ökosystemleistungen wie Holz, 
Nahrung, Brennstoff, Futter, Nichtholzprodukte und Unterkunft bereitstellen, zur Boden- 
und Wassererhaltung und zu sauberer Luft beitragen, Landverödung und Wüstenbildung 
verhindern und die Gefahr von Überschwemmungen, Erdrutschen und Lawinen, Dürren, 
Staub- und Sandstürmen und anderen Naturkatastrophen verringern, 

 in der Erkenntnis, dass der Klimawandel eine der Triebkräfte des Katastrophenrisikos 
ist und dass die nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderungen, die zu Umweltzerstörung 
und extremen Wetterereignissen beitragen, unter bestimmten Umständen und neben anderen 
Faktoren eine katastrophenbedingte Mobilität der Menschen nach sich ziehen können, und 
in dieser Hinsicht die international vereinbarten Ergebnisse anerkennend, die unter dem 
Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen verabschiedet wurden, 

 unter Begrüßung des Übereinkommens von Paris11 und seines raschen Inkrafttretens, 
allen Vertragsparteien nahelegend, das Übereinkommen vollständig durchzuführen, und den 
Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderun-
gen12, die ihre Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- beziehungsweise Beitrittsurkunde 
noch nicht hinterlegt haben, nahelegend, dies so bald wie möglich zu tun, 

 erneut erklärend, wie wichtig es ist, die internationale Zusammenarbeit angesichts von 
Katastrophen, wetterbedingten Gefahren, darunter das El-Niño-Phänomen, und den nachtei-
ligen Auswirkungen der Klimaänderungen zu stärken, um schwere Schäden einzuschätzen 
und zu verhüten und für angemessene Gegenmaßnahmen, frühzeitiges Handeln und ein zeit-
nahes Eingehen auf die betroffene Bevölkerung zu sorgen, mit dem Ziel, die Widerstands-
fähigkeit gegenüber den Auswirkungen zu erhöhen, und in dieser Hinsicht anerkennend, wie 
wichtig es ist, risikobewusste Strategien, vorausschauende Finanzierungsansätze und abge-
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um wirksamer reagieren zu können, und bei Wiederherstellung, Rehabilitation und Wieder-
aufbau nach dem Prinzip „besser wiederaufbauen“ vorgehen; 

 6. anerkennt 
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die Flächennutzungsplanung sowie die Bauvorschriften zu verschärfen, um Zielvorgabe d) 
des Sendai-Rahmens zu erreichen, und legt den Ländern in dieser Hinsicht nahe, Katastro-
phenschutzerwägungen in Investionen im sozialen und wirtschaftlichen und im Umweltbe-
reich einzubeziehen; 

 13. ist sich dessen bewusst, dass Wasser für die Erreichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung14 unerlässlich ist, dass mit Wasser zusammenhängende Katastrophen und 
mehrdimensionale Gefahren Menschenleben, Existenzgrundlagen, die Landwirtschaft und 
die Grundversorgungsinfrastruktur bedrohen und beträchtliche sozioökonomische Schäden 
und Verluste nach sich ziehen und dass die nachhaltige und integrierte Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen eine Voraussetzung für den Erfolg bei der Vorbereitung auf Katastro-
phenfälle, der Katastrophenvorsorge und 



Katastrophenvorsorge  A/RES/72/218 
 

7/10 17-23287 

 

Hinblick auf den Aufbau von Synergien und Resilienz für notwendig erachtet, während es 
gilt, die globale Herausforderung anzugehen, die Armut in allen ihren Formen und Dimen-
sionen, einschließlich der extremen Armut, zu beseitigen; 

 18. fordert mit Nachdruck, dass die Überprüfung der globalen Fortschritte bei der 
Umsetzung des Sendai-Rahmens als Bestandteil der integrierten und koordinierten Folge-
prozesse zu den Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen auch künftig gebüh-
rend berücksichtigt wird, gegebenenfalls in Abstimmung mit dem Wirtschafts- und Sozial-
rat, dem hochrangigen politischen Forum über nachhaltige Entwicklung und den Vierjah-
reszyklen der umfassenden Grundsatzüberprüfung, unter Berücksichtigung der Beiträge der 
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und im Einklang mit der nationalen Praxis und den innerstaatlichen Rechtsvorschriften Vor-
rang einzuräumen; 

 24. ist sich ferner bewusst, dass zwar jeweils der Staat die Hauptverantwortung für 
die Verhütung und Verringerung des Katastrophenrisikos trägt, dass es sich jedoch um eine 
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